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Verkaufs- und Lieferbedingungen für die Lieferung von Maschinen, Anlagen, Ersatz- und Montageteilen 
 

Für alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die 

nachstehenden Bedingungen. Der Besteller erklärt sich durch Erteilung des Auftrages oder 

Annahme der Lieferung mit diesen in vollem Umfang einverstanden. Abweichende 

Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns 

nicht bindend, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. 

 

I. Angebot 

Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und 

Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich 

bezeichnet sind. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich 

der Lieferer Eigentums- und Urheberrecht vor, sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 

werden. Der Lieferer ist verpflichtet, vom Abnehmer als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit 

dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. 
 

II. Umfang der Lieferung 

Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers maß-

gebend. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Liefe-rers. 

Angaben und Zusicherungen über Leistungen usw. verstehen sich mit der branchen-üblichen 

Toleranz, mindestens jedoch  5%. Technische Änderungen am Liefergegenstand zur 

Anpassung an den neuesten Stand der Technik bleiben dem Lieferer bis zur Lieferung 

vorbehalten. 
 

III. Preis und Zahlung 

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk, einschließlich Verladung im 

Werk, jedoch ausschließlich Verpackung, aber zuzüglich Mehrwertsteuer in der jeweiligen 

gesetzlichen Höhe. 

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung bar sofort nach Gefahrübergang und 

Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten. 

3. Bei schuldhafter Überschreitung der Zahlungsfristen werden mindestens als Jahreszinsen 

8% über dem jeweiligen Basiszinssatz (§ 247 BGB) berechnet. 

4. Die Aufrechnung wegen etwaiger vom Lieferer bestrittener und rechtskräftig nicht gestell-

ter Gegenansprüche des Bestellers ist nicht statthaft. 

5. Bei Änderungswünschen des Bestellers behält sich der Lieferer eine Preisberichtigung vor. 
 

IV. Lieferzeit 

1. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der 

Beibringung der vom Besteller zu beschaffenen Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben so-

wie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Liefertermine und Lieferfristen sind im übri-

gen unverbindlich, soweit diese in der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich als Festtermine 

genannt sind. 

2. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die 

außerhalb des Willens des Lieferers liegen – gleichviel, ob im Werk des Lieferers oder bei 

seinen Unterlieferanten eingetreten – z.B. bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, 

Betriebsstörungen, Ausschusswerden, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Roh- und 

Baustoffe soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des 

Liefergegenstandes von erheblichem Einfluß sind. 

Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann vom Lieferer nicht zu vertreten, wenn sie 

während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hinder-

nisse wird in wichtigen Fällen der Lieferer dem Besteller baldmöglichst mitteilen. 

4. Wenn dem Besteller wegen einer Lieferverzögerung, die der Lieferer zu vertreten hat, 

nachweislich ein Schaden erwächst, so ist die Haftung des Lieferanten auf Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit beschränkt. Die Verzugsentschädigung beträgt unter Ausschluss weiterer 

Ansprüche 0,5% für jede vollendete Woche der Verspätung, höchstens aber 5% vom Wert 

desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht 

vertragsgemäß genutzt werden kann. 

5. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm, beginnend einen 

Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten 

monatlich berechnet. Bei Lagerung im Werk des Lieferers werden jedoch mindestens 0,5% des 

Rechnungsbetrages berechnet, soweit der Besteller nicht einen geringeren Schaden nach-weist. 

6. Die Einhaltung der Lieferzeit setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers vor-

aus. Jede spätere Änderung der Ausführung des Auftrages auf Wunsch des Bestellers berech-

tigt den Lieferanten zu einer angemessenen Verlängerung der Lieferzeit. 
 

V. Gefahrenübergang 

1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über, und 

zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. 

Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen hat. 

Der Lieferer versichert auf Kosten des Bestellers die Sendung im Rahmen der bei ihm 

bestehenden Transportversicherung gegen Diebstahl, Bruch, Feuer- und Wasserschäden. 

2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, 

so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über, jedoch ist der 

Lieferer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherung zu bewirken, die 

dieser verlangt. 

3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom 

Besteller unbeschadet auf Rechte aus Abschnitt VII entgegenzunehmen. 

4. Teillieferungen sind zulässig. 
 

VI. Eigentumsvorbehalt 

1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand vor, bis sämtliche For-

derungen des Lieferers gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung beglichen sind. 

2. Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen Feuer-, 

Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Ver-sicherung 

nachweislich abgeschlossen hat. 

3. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. 

Bei Pfändungen sowie Beschlagnahmen oder sonstige Verfügungen durch dritte Hand, hat er 

den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen. 

4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der 

Lieferer zur Rücknahme und Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflich-

tet. 

Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung des Liefergegenstandes 

durch den Lieferer gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. 

5. Wird die Vorbehaltsware zur Erfüllung eines Kauf-, Werk- oder Werkliefervertrages ver-

wandt, so ist die sich daraus ergebene Forderung im voraus in Höhe des Rechnungswertes der 

Lieferantenforderung an den Lieferanten abgetreten. Der Lieferant nimmt die Abtretung hier-

mit an. Der Besteller ist zur Einziehung dieser Forderung bis auf Widerruft berechtigt. Im 

Widerrufsfalle hat er alle Unterlagen herauszugeben und die notwendigen Auskünfte zu ertei-

len. 

 

VII. Haftung für Mängel der Lieferung 

Für Mängel von Lieferungen neuer – nicht gebrauchter – Maschinen und Anlagen, zu denen 

auch das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften gehört, haftet der Lieferer unter 

Ausschluss weiterer Ansprüche unbeschadet Abschnitt IX, 4 wie folgt: 

1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen unterliegender Wahl des 

Lieferers auszubessern oder neu zu liefern, bei welchen innerhalb von 12 Monaten nach 

Gefahrübergang Mängel im Sinne des § 434 BGB auftreten, die den vertragsgemäßen 

Gebrauch aufheben oder erheblich mindern. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer 

unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. 

2. Gewährleistungsansprüche des Bestellers verjähren in allen Fällen nach Ablauf von 12 

Monaten ab Gefahrübergang. 

3. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen ent-

standen sind: 

Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung 

durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Be-

handlung – insbesondere übermäßige Beanspruchung, ungeeignete Betriebsmittel, Austausch-

werkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische 

oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Lieferers zurückzuführen 

sind. 

4. Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Aus-

besserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die 

erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst ist der Lieferer von der Mängelhaftung 

befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr 

unverhältnismäßig großer Schäden, von denen der Lieferer sofort zu verständigen ist, oder 

wenn der Lieferer mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist, hat der Besteller das Recht, 

den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer angemessenen 

Ersatz seiner Kosten zu verlangen. 

5. Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten 

trägt der Lieferer – insoweit, als sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten 

des Ersatzstückes einschließlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Aus- und 

Einbaues, ferner, falls dies nach Lage des Einzelfalles billigerweise verlangt werden kann, die 

Kosten der etwa erforderlichen Gestellung seiner Monteure und Hilfskräfte. Im übrigen trägt 

der Besteller die Kosten. 

6. Schlägt die Nacherfüllung in Form der Nachbesserung oder Ersatzlieferung gem. Ziffer VII, 

1 dieser Bestimmung mehr als 2 mal fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berech-tigt den 

Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrage zurückzutreten. 

7. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne vorherige Genehmigung 

des Lieferers vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für 

die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. 

8. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die 

nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zulässig, ausge-

schlossen. 
 

VIII. Haftung für Nebenpflichten 

Wenn durch Verschulden des Lieferers der gelieferte Gegenstand vom Besteller infolge 

unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsabschluß liegenden 

Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenverpflichtungen – insbeson-

dere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes – nicht vertragsgemäß 

verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluß weiterer Ansprüche des Bestellers die 

Regelungen von Abschnitt VII. und IX. entsprechend. 
 

IX. Recht des Bestellers auf Rücktritt und sonstige Haftung des Lieferers 

1. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte Leistung vor 

Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. 

2. Liegt Leistungsverzug im Sinne des Abschnitts IV. der Lieferbedingungen vor, und ge-währt 

der Besteller dem im Verzug befindlichen Lieferer eine angemessene Nachfrist mit der 

ausdrücklichen Erklärung, daß er nach Ablauf dieser Frist die Abnahme dieser Leistung ab-

lehne, und wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt. 

3. Tritt die Unmöglichkeit während des Abnahmeverzuges oder durch Verschulden des 

Bestellers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet. 

4. Der Besteller hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn der Lieferer eine ihm gestellte ange-

messene Nachfrist für die Ausbesserung oder Ersatzteillieferung eines von ihm zu vertre-tenen 

Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch sein Verschulden fruchtlos ver-streichen lässt. 

Das Rücktrittsrecht des Bestellers besteht auch bei Unmöglichkeit oder Unvermögen der 

Ausbesserung oder Ersatzlieferung durch den Lieferer. 

5. Ausgeschlossen sind – soweit gesetzlich zulässig – alle anderen weitergehenden Ansprüche 

des Bestellers, insbesondere auf Wandlung, Kündigung oder Minderung sowie auf Ersatz von 

Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. 

6. Bei Rückgabe von bestellten Ersatz-/Montageteilen werden für die Prüfung und Einla-

gerung 15% des Kaufpreises abgezogen. 
 

X. Montage/Reparatur 

Für die Montage-/Reparaturarbeiten gelten die besonderen Lieferanten-Montagebedingungen 

als Bestandteil dieser Bedingungen. 
 

XI. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Bruckmühl. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitig-

keiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das 

für den Hauptsitz des Lieferers zuständig ist. Der Lieferer ist auch berechtigt, am Haupt-sitz 

des Bestellers zu klagen. 

Sollte eine Bestimmung in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen oder eine Bestimmung im 

Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 

Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen und Vereinbarungen nicht berührt. 
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